
Einstiegsgeld im SGB II

Den Einstieg finden
- Unterstützung erhalten

Kontakt

Das Jobcenter Kreis Paderborn ist für die 
Beratung und Vermittlung von Menschen 
in der Grundsicherung zuständig, die Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch beziehen. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage 
www.jobcenter-paderborn.de 

E-Mail: 
Paderborn-Vermittlung@jobcenter-ge.de
Telefon:
05251 5409 0
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Bitte kontaktieren Sie 
uns, bevor Sie anfangen 
zu arbeiten!
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Was ist das Einstiegsgeld?

Einstiegsgeld soll Ihren beruflichen (Wie-
der-)Einstieg unterstützen.

Es kann als Zuschuss zu Ihrem zukünftigen 
Gehalt gezahlt werden, wenn Sie durch 
die Arbeitsaufnahme Ihre Hilfebedürftig-
keit beenden oder deutlich reduzieren. 

Das Einstiegsgeld wird nicht auf Ihr Ar-
beitslosengeld II angerechnet.

Auch, wenn Sie keine Leistungen mehr 
von uns erhalten, zahlen wir es in der Re-
gel weiter.

Wie hoch ist das Einstiegsgeld?

Die Höhe des Einstiegsgelds richtet 
sich nach der Dauer der Arbeitslo-
sigkeit und der Größe der Bedarfsge-
meinschaft.

In der Regel bewilligen wir Einstiegs-
geld für die Dauer von sechs bis zwölf  
Monaten.

Was ist zu beachten?

Ganz wichtig ist, dass Sie das Einstiegsgeld 
beantragen, bevor Sie anfangen zu arbeiten.

Den Antrag können Sie persönlich, telefo-
nisch oder schriftlich stellen.

Beim Einstiegsgeld handelt es sich um eine 
sogenannte Ermessensleistung im Einzelfall. 
Das bedeutet, dass wir nur dann Einstiegs-
geld bewilligen können, wenn es für Ihre be-
rufliche Eingliederung erforderlich ist.

Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe 
Sie Einstiegsgeld erhalten können, trifft Ihre 
persönliche Ansprechpartnerin oder Ihr 
persönlicher Ansprechpartner.

Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie mit 
uns darüber!


